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CO N SEI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 10 mars 1871

1124. Ruhestörung in Zürich durch französ. Offiziere.

Militärdepartement.

In Folge zweier von Zürich an Hrn. Bundesrath Dubs eingelangter Tele
gramme1 vom 10.1. Mts., die Meldung enthaltend, dass der daselbst gef eierte Frie- 
denscommers der Deutschen durch internirte französische Offiziere in der Weise 
gestört worden sei, dass leztere mit blanken Säbeln in das Lokal eingedrungenund 
die darin Befindlichen belagert seien; Brandlegungsversuch am Pavillion und 
Ausbruch der Internirten werde befürchtet; das Bewachungsmilitär zu schwach; 
die Erbitterung gegen die französischen Offiziere sei fürchterlich; ein blutiger 
Zusammenstoss sei zu befürchten und die Entfernung der Offiziere dringend 
geboten, — wurde beschlossen: es sei das Militärdepartement ermächtigt, von 
sich aus das Nöthigfindende zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in 
Zürich in Bezug auf die Internirten vorzukehren.

N.B. Obenerwähnte Telegramme sind an Hrn. Bundesrath Dubs wieder ausge
händigt worden.

1. Non reproduits. Cf. E 21/13108.

345
E 20/110

Le Ministre de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, K. Schenk

R Wien, 18. März 1871

Ich hatte die Ehre, Ihnen in meiner confidentiellen Depesche dd. 13. Februar1 
mitzutheilen, dass ich mit dem Minister Scholl über die Rheincorrection gespro
chen und er mir versprochen habe, sowohl beim Minister des Innern Graf Hohen
wart, als auch vorkommenden Falles im Ministerrathe die endliche Erledigung 
dieser Angelegenheit auf das angelegentlichste zu befürworten. Einige Tage spä
ter bemerkte mir Minister Scholl, er habe schon mit dem Grafen Hohenwart

1. Non reproduite.
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